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der Kammer für Außenhandel 
oder auf der Grundlage von 
Bankenabkommen, die durch 
Handelsräte geleitet werden, un
terhält die DDR im Königreich 
Belgien, in den Vereinigten Staa
ten von Brasilien, dem Königreich 
Dänemark, der Republik Frank
reich, dem Königreich Griechen
land, dem Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und Nord
irland, der Republik Island, der 
Republik Italien, der Republik 
Kolumbien, dem Königreich der 
Niederlande, dem Königreich 
Norwegen, der Republik Öster
reich, dem Königreich Schweden, 
der Republik Türkei, der Repu
blik Uruguay. In Dänemark, 
Österreich und Schweden be
stehen außerdem Verkehrsvertre
tungen der DDR. 5. Ständige Spe
zialvertretungen der DDR be
stehen in Gestalt der „Vertretung 
der DDR beim Rat für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe" in Mos
kau; des „Beauftragten der Regie
rung der DDR in der Vereinigten 
Arabischen Republik", der Vertre
tung der DDR beim Sekretariat 
der ECE (Wirtschaftskommission 
für Europa) in Genf.

Ausnahmezustand: Außerkraft
setzung von verfassungsrechtlich 
garantierten Grundrechten und 
-freiheiten der Bürger; Ausschal
tung der Vertretungsorgane und 
befristete Übertragung aller 
Macht- und Gesetzgebungsbefug
nisse auf einen kleinen Perso
nenkreis (z. B. Militärbefehls
haber) oder eine einzige Person 
und Inkraftsetzen eines Systems 
staatlicher Zwangsmaßnahmen. 
Für die herrschende Klasse in 
kapitalistischen Staaten ist der A. 
eine „legale" Form zur Unter
drückung demokratischer Massen
bewegungen mit terroristischen 
Methoden. So ermöglichte der 
Art. 48 der Weimarer Verfassung 
(->- Weimarer Republik) die Ver

hängung des A. Die Bonner ->~ 
Notstandsveriassung sieht eben
falls die Möglichkeit vor, den A. 
zu verhängen und eine Notstands
diktatur zu errichten.

Außenhandel: Warenaustausch
eines Landes mit anderen Län
dern und alle damit verbundenen 
Vorgänge. Der A. ist wichtigster 
Bestandteil der gesamten A.swirt- 
schaftstätigkeit (->- Außenwirt
schaft) eines Landes. Er ist ein 
Ergebnis der sich gesetzmäßig 
entwickelnden und zunehmenden 
internationalen Arbeitsteilung. In 
der Übergangsperiöde vom Kapi
talismus zum Sozialismus im 
Weltmaßstab wird A. zwischen 
sozialistischen Staaten, zwischen 
kapitalistischen Staaten, zwischen 
Staaten beider Systeme sowie 
zwischen diesen Staaten und jun
gen Nationalstaaten getrieben. 
Im Kapitalismus wird der A. von 
Profitinteressen beherrscht und 
durch die Wirkung der spezifi
schen ökonomischen Gesetze des 
Kapitalismus bestimmt. In den 
sozialistischen Ländern bestim
men die ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus die Entwicklung 
des A.
Der A. der sozialistischen Länder 
vollzieht sich planmäßig; er be
ruht auf der internationalen so
zialistischen Arbeitsteilung zwi
schen diesen Ländern, die durch 
die gleichberechtigte wirtschaft
liche Zusammenarbeit, insbeson
dere die internationale Speziali
sierung, Koordinierung und Ko
operation in der Produktion, 
charakterisiert wird. Der A. dient 
der zunehmenden Befriedigung 
der materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der Völker der sozia
listischen Länder und der gegen
seitigen Hilfe, um die sozialisti
sche Produktion ununterbrochen 
zu steigern und zu vervollkomm
nen. Im A. zwischen den soziali
stischen Ländern herrscht das
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